
II~365 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

X. Gesetzgebungsperiode 

133/J 

der Abgeordneten Dr.Ku m m e r 

Genossen 

an den Bundesminister für Justiz, 

Anfrage 

Dr.-H aus er, R e ich und 

betreffend die Änderunß der Geschäftsverteilung beim Strafbezirksgericht 

Wien. 

-.-~-.-.-

Zu folge Art. 83 Abs,.2,Bundes-Verfassungsgesetz darf niemand seinem 

gesetzlichen Richter ent-zogen-werden. Diese Verfassungsbestimmung findet 

ihre Ergänzung i~ Art 0 87 -Abs'o3 ,wonach. die Geschäfte unter den :ltichtern 

eines Gerichtes.für die in der Gerichtsverfassung bestimmte Zeit im voraus 

zu-verteilen·sind-und,eine-nachdieser-Einteilunß einem ~ichter zufallende 

Sache ihm-durch Verfügung,der, Justizverwaltung nur im Falle seiner Behin­

derung-abgenommen.werden-darfo ,Damit,istin der Bundesverfassung das Prinzip 

der-festen Geschäftsverteilung verankert, -wonach-zur Erledigung einer 

Rechtssache-derzuständige.Richtervon vornherein -festzulegen ist. 

In derVorstandsver,fügung.vom22. -Hai 1964, Jv1810j64, hat der 

Gerichtsvorsteher - des.Stra-fbe-zirksgerichtesWien mit Vlirksamkei t vom 

I. Juni-1964 u~a. angeordnet, dass-der bisherige Leiter-der Gerichtsab­

teilung 2 die-Gerichtsabteilung-16 zu übernehmen habe,-während er die 

. wei tereLei tung· der .GeriGh tsa,bteil unß' 2 sich selbst zugewiesen hat. 

In diesem.-Zusammenhang- wurde, beicann t, . dass - der '. bisherige Leiter der 

Abteil ung- 2 -ein ,Strafver-fahren -ge gen- den·- Chefredakteul7'einer grossen 

Wiener-Tageszeitung,zu,führen-hatte,-das-mit der rechtskräftigen Ver­

urteilung des ,letzteren. endete. Darüber hinaus ist in der Gerichtsabteilung 

2 vor kurzem auch-ein Strafverfahren gegen ein Mitglied des Nationalrates 

angefallen,- das-ungefähr<den gleichen-Sachverhalt.zur Grundlage hat, 

weswegen der-oben.erwähnte-Chefredakteurverurteiltwurde (siehe auch 

420 d.B.). In diesem-Verfahren-·soll-auch der verantwortliche Redakteur 

der gleichen ' Tages-zeitung verfolgt. werden. 

Die gefertigten Abgeordne~en richten daher an den nerrn Bundes­

minister für Justiz die 

Anfrage: 

1.) Sind Ihnen,·Herr Bundesminister, die oben geschilderten Vorgänge 

beim Strafbezirksgericht 'Nien bekannt und in welchem Zusammenhang 

stehen sie? 
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2.) HaI ten - Sie - ein solches ,Vorgehen mit·· der richterlichen, Unab­

hängigkei t," mi t, der· Verfassunf;sbestimmunt;, '. wonach niemand seinem ge­

setzlichen Richter,entzoßen·werden, darf, _und mit deM Prinzip der festen 

Geschäftsverteilung·für·vereinbar? -

3.) .V/arum, ha t· der ,zuständige. Präsident des Landesgerichtes für Straf­

sachen ~ien,dem.gemäss § 26.Abs.2 GOG. und § 17 Abso4Geo. die M~glich­

kei t "der .Überprü-fung, der ,Verfügungen .des- Gerich tsvorsteherszusteh t, 

nieh t - im -konkre·ten·Fal1, darauf. hinßewirkt, - dass der Gerichtsvorsteher die 

ohnedies· unbesetzt ygewesene ,~Abteilung, 16 -übernimmt, damit auf diese 

Weise.ein mehr~acher-Richterwechsel,der - abzesehen von der verfassungs­

rechtlü:henFrage·--denParte_ienin-vie-len Fällen zum Nachteil gereicht, 

hätte,vermieden.werden·k~nnen? 

4.,) ,Sind -,Sie "Herr <-Bundesminister, -bereit, -deaHohen Haus Regie­

rungsvorlagenrdes .Inhaltes-,vor'zuleßen,- dass auch -bei den Bezirksgerichten 

die Gesehäftsver·tei-lung. durch ,denPersonalsenat - des übergeordneten Ge-

rieh tsho fescfestgesetzt -- wird, - wie dies -bezüglich -der Geschäftsverteilungen 

der Gerichtsh~fe schon durch § 4 AbS o2 des Bundesgesetzes vom 14.Juli 1921, 

BGB1. Nr. 217, bisher angeordnet ist? 

"""".-.-,,-"' ....... 
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